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1.

Todesfallanzeigen.

A ut Grund des Art. 210 des geltenden Gebühren- 
gesetzes werden die Gemeindeämter beauftragt die 
zum 5. jedes Quartales das kreiskommaudo'- (Finai.z- 
abteilung) über alle Sterbefälle, die im abgelaufenen 
Quartale stattgefundeu haben, mittelst Todesrälian- 
zeige in Kenntnis zu setzen.

Hie betrefleudeu Diueksorten sind beim Kreis
kom m audo erhältlich.

Alle Unternehmungen und Institutionen sowie 
Privatpersonen, welche den Nachlaß des Verstorbenen 
oder einen Teil desselben m A ufbew ahrun g  haben, 
werden aufgefordert luevon, uuter A n ga b e  aller zw eck 
dienlichen Auskünfte über den Verstorbenen und 
seine Lrben- ausgenommen jene fä l l e ,  iu welchen das 
Nach laß verfahren bereits abgeschlossen wurde - das 

Kreisknmmando (Finanzabteilung) in Kenntnis zu 

setzen.

2.

Beschädigung von Bahnobjekten

Das Betreten des Bahnkörpers und aller zur

Bahn gehörigen Objekte, soweit sie nicht eigens für 
das Publikum bestimmt sind, ist allen Unberufenen 
strengstens untersagt. Ebenso ist es strengstens ver

boten, au f dem Bahnkörper oder in unmittelbarer
f.alle von Bahnobjekten, deren Betreten nicht gestat-, 
tet ist, Gegenstände was immer tür einer A rt nieder
zulegen.

i
Zuwiderhandelnde werden empfindlichst bestraft 

werden und setzen sicli überdies einer persönlichen 
Gefahr aus, da das Bahnsicherungspersonal unter 
Umständen von der Walle Gebrauch zu machen be
rechtigt und verpflichtet ist. Zur Nachtzeit haben 
unberutene Personen die Nähe von Bahnanlagen 

unbedingt zu meiden.

Die Gemeinden sind für die Sicherheit der in
nerhalb inres Gebietes befindlichen Bahnanlagen mit
verantwortlich. Die Gemeinde- und Ortsvorsteher haben 
daher in ihrem Wirkungskreise alles zu tun, um 
Gefährdungen der Bahueu liintanzuhaiten. Zu  diesem 
Z w ecke  haben sie die B evölkeruug entsprechend zu 

belehren und darüber zu v. achen, dass die bestehenden 
Verbote nicht überschritten werden.

Unverlässliche Elemente, namentlich Ortsfremde 

sind im A uge  zu behalten.
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Jedermann ist verpflichtet, Gefährdungen von - 

Hahnanlagen nach Möglichkeit zu verhindern und 

wahrgenommeiie Übertretungen der bestehenden Vor
schrift,! n, wie überhaupt alle W ahrnehm ungen, die für 
die Sicherheit, der Halmen von irgendeiner Hedentung 
Sein können, 1111 vorzüglich dem nächsten Bahnsiche— 

rungsorgan zur Kenntnis zu bringen. Vernachlässi

gungen dieser Pflicht werden geahndet werden.

Für Bahnfrevel, die, bei der nötigt n Aufmerk7 |

samkeit der Gemeindeorgane und der Bevölkerung 

hätten verhindert werden können, werden in ,bst_ den 
eigentlichen Schuld!,ragenden auch die einer Pllieht- 
versäumnis schuldig« n Gem eindeorgane and ebi-nsu 

Privatpersonen, die die rl'at hätten verhindern können 

und dies nicht getan, beziehungsweise.' die A nze ige  > 

unterlassen haben, zur strengsten Verantwortung ge

zogen werden.

Tu Fälleu, in welchen angenom men werden 

kann, dass weitere Kreise der B evölkerung von einer 

Straftat oder von Vorbereitungen zu derselben wuss
ten, werden auch ganze Gemeinden als mitschuldig 

betrachtet und bestraft werden.

3

Staatsanyenöriyke it im Kum yreich Polen.

lias Arm eeoberkom m ando hat mit Erlass M. V. 
Nr. 882S8 vom 4 \ 11. 19.1t» festgestellt, dass die vou 
den k. u. k Kommandt n des Miiitärgeiioralgouver- 

uement.s bei Ausstellung voll AnBweisdokumenten 

(Identitätskarten, Reisepässen) sowie' bei sonstigen 

Anlässen für die Staatsbürgerschaft vou Angehörigen 
des polnischen OkkupatioüSge'b’ietes gebrauchte B e -1 

zeiehnunv „russiseln Staat,sbürgerschalt,“ nach den auf
O  II 0

Grund d ir  Haager L u idkriegsordn iin g  von dar okku
pierenden Macht anziiweiideuden Gesetzen des okku

pierten Landes unrichtig ist, da m der Term inologie  

der in Poh u g e l t e n d e n  Gesetze auch unter der rus
sischen Herrschaft der B egriff  des polnischen, wenn 
auch R.ussland unterworfenen Staates, somit auch 

einer Staatsangehörigkeit im Königreiche Polen a u f - i 

recht erhalten wurde.

Die Kreiskommai.dos wurden sömit angewiesen, 

lil Hinkunft die Staatsbürgerscliaft aller j t  ner Petso- 

nen, die ruuerhalb des duicb die W iener Ivongress-

akte vom  Jahre 1815 testgelegten Gebietes von 
Kongresspolen das Hmmatsrccht besitzen, als „Staats
angehörigkeit, im Königreiche P olen“ zu bezeichnen.

4.

Verscharrunys|)iätze.

Verordnung des k. u. k. Militär-GeneraI-( Jou- 

venu nients vorn P'~> .luli PJK5 H. Nr. lo'7S2.

Auf Grund des 4 dm Verordnung Mcs A. 0 . 
K'iiimiandanttin vom  2'J. Novem ber FJlö. Nr. 4(5 'V .  

Bl. wird Verordnet, wie folgt:

k' § l '

-K a d a v er  gefallener Tiere sind ohne Verzug 

durch hinreichend tiefe Verscharrung auf hiezu be
stimmten Plätzen unschädlich zu f e r t i g e n .

ln jeder Ortschaft sind Verscharrungsplätze 
anzulegen, welche sich in einer E n t f e r n ung von w e 

nigstens 30 Meter von inensah liehen Wohnungtm, 

Geholten , Stallungen, öffentlichen W egen , Wasser

entnahmestellen, Gewässern, \\ oideplätzeu eto. befin

den sollen.

Die Aasgruben müssen mindestens zive, Meter 

tief und frei V o m  Gi rund wasser sein.

§ 8-

Bei der W a h l  der VerscharrungspläiZ'  ist san

diger oder kiesiger Boden vorzuzudien; qu“ lienreiches 
Gelände und feuchter Tonboden. Sind tunlichst zu 
vermeiden.

§ ±-

P*ie Verscliarrungsplätzh sind mit einem IG’ 

Meter tiefen und 1 Meter breitofeh, riugsheriunlaiilen- 
deii Graben, odwr mit einer festen ‘2 Meter boliei: 
E infriedung mit, einem T or  zu verkeilen, urn auf diese 
W eise das Eindringen von Tieren zu verhindern.

Beim VerschaiTUiigsplatze ist, eine A iifschnf ’ts- 
tafel „ Verscliarrungsplatz“ anzubriugen. Der Platz 
muss leicht zugänglich  sein.

§ |

Das T or der Verscham uigsplätze hat stets g e 
schlossen zu sein; der Torschlüssel ist vom  Ortsvor- 

soelier oder \ lebeschauer aufzubewahreu,
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§ »  .

Din Kadaver sind iiiif zu riitSeln Zw eck  beson

ders bestimmten WägOn, BWinwni u. dgl. auf' dun
V erschärrungi,platz zu iiberfirWren, wobei zu verm ei
den ist, dass 'rede, der.sidben auf den Erdboden her- 

aibhäogen.

Allel wähtefid des Transportes von den kada - 
vern etwa abgefalleneu Teile ‘sind mit, d. r obersten 
Behichte des verunreniigten bl.db.Metis abzuhebei. und 
in die A asgrube zu bringen.

Zum  Eortschafh.n der Aeser sind nach M öglich 

keit, nur Pferde oder andere Zugtiere aus dem ver
seuchten H ofe zu verwenden.

Bei Beuchenverdacht ist der Kadaver nach 
Überführung au f den A asplatz  surgläloig nnt 8 Droh 
zu bedecken, der Vorfall ungesäum t— lalls diös noch 
nicht geschehen sein sollte — dar Behörde anzuz-igen 

uud die kommissiouelle Untersuchung auzuwarten.

§ u

1 he Kadaver seucheuverduchtiger Tiere sind 
ohne A bsonderu ng irgend t ines Bestandteiles uud mit 
durch mehrfache Kreuzschnitfe unbrauchbar gem ach

ter Haut iip die Aasgruben zu schallen und mit einer 
Belachte ungelüschteu Kalkes zu bedecken oder in 
dessen E rm angelung mit Asche zu bestreuen oder 

mit Teer oder J a u ch e (zu begiesseu.

Die zum Verscharren der Kadaver (Kadaverteile,) 

bestimmten Drüben siud reihenweise uud so tief anzu- 

legeu, dass iber dem Kadaver ( Kadavertelie etc.j noch 

eine zwei Meter hohe -LrUsclnoiite zu  liegen kommt.

§ *•

Die B ew eiduug von \ erscharrungsplatzeii und
1die Verwendung des auf denselben wachsenden Vieh

flitters, sowie die VutbeWährung von Viehfutter auf
V t rscharrungsplatzen ist verboten. Zbeuso wenig 

dürfen aus A asgiubeii  Knochen ausgegrabeu werden.

§ }>■

Übertretungen dieser \ erordnuug werden, wenn 

die f i t  nicht unlrp „tjlue Streng, re Strafbestimmung 

lällt, aul Grund d e s ,§  ü der Vdg. des A  O. Kom- 

inaudäuten vom 29. N o v  mber 1915 Kr. 46 \ Bl. 

vom Kreiskommando mit Geldstrafen bis zu 2LÖÜ 

Kronen oder mit Arrest bis ZU 6 Munatell bestraft

Dies wird im Nachliange zur luerämtlichen Ver

ordnung, wedche im Amtsblatt« Nr. 8 vom 1. D ezem -

ber 1915, A bschnitt 7, Punkt 5 verlautbart wurde,,

zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Die A n legu n g  der Verscharrungsplätze haben

die Gemeindevorsteher ( B ürgeMBeist.nr) dem k. u. k. 
Kreiskiniimatido bis Bl August 1916 zu melden

b

besch lagnahm e von Rohhäuten.

Im Nachhang zu der im A m tsblatt vom 15.

Jänner 1911) veröffentlichten Kohliäuteheschlagnahme 
wird verlautbart.

Z u m  A nkauf der der Beschlagnahme unterliegen

den Runds- und Rrisshäute, Kalb- und Schailelle ein
schliesslich Schafblössen sind nur die Händler D ichtir  

und Blumenthal in Lublin beziehungsweise ‘ deren 
E inkauf agenten aul Grund der Vom Kreiskommando 
vidierten Legitimationen berechtigt. A lle  sonstigen 

Legitimationen sind ungilLig.

Jeder anderweitige Verkamt beziehuugweise A n 
kauf, daher auch durch Gerber, ist verboten

Die Händler, Flhisehhauer uud Verwahrer wer

den neuerlich ' angewiesen den Vorrat an solchen 

Häuten am 1. und lo .  je,den Monates bean zustande 

gen (3-fcndafmeriepos'teti nach Art, Anzali. und Lag.st
ört anzulteigeii, widrigenfalls sie, vom k .. k. Kreis- 

kottimando mit einer (Geldstrafe1 bis zu 2UOO Krouen 
odei Arrest bis zu 6 M on ’ateu bestraft werden.

Glyzerinheschlaynalinie.

Das k. u. k. Mditärgeneralgouverneinent hat 

mit Erlass E. Nr. B2B4S|16 die Beschlagnahme aller 

Arten von Glyzi rin, Glyzerinwässer und S'dfensiede-
reiimtörlaugen verfugt

■Al
, A lle  Besitzer haben diese, Vi a r e n  spätestens 8 

J’age nach Ers&heiuen dieses A,mtsblaftes dem Kreis- 

kominando zu melden, widrigenfalls aufge.'fundene 
Vorräte au diesen Waren konfisziert und der Besit

zer wegen V er heimlich u ng mit (Geldstrafe bis zu 

2UuO K oder 6 Monaten Arrest bestratt wird.



4. Nr. 14

7.

V erkau f und A nkau f von Saatgut.

V erordnung des k u. k. Mil. Gen. Gouver. für 
das österr -ung. Okkupationsgebiet, in Polen Nr. 48555 

vom 22 Juli 1-916.

Mit Bezug auf die §§ 1 u. 6 der V d g . des A. 0 .  

Kommandanten vom 11 Juli 191(1 Nr 61. betreffend 

die Verwertung der Ernte, wird zwecks Siohtuung 
der Verwendung besonders leistungsfähigen Saatgutes 
von W eizen, K oggen , Gerste und Hafer zum Anbau, 

Folgendes angeordnet:

§ 1
Innerhalb der Kreise kann jeder L a n d w u t  G e 

treide seiner Ernte als Saatgut gegen Eintausch der 

gleichgroßen Menge h onsumgetreides derselben oder 
anderer A rt  abgebeu, jedoch  darf dieser Tausch  bei 

Yv ntergetreide nur bis 15, September 191b und bei 

Sommergetreide ois 15. März 1917 erfolgen Die 
den einzelnen Landwirten zur A blie ferung  vorge 
Schriebe nun Getreidemengen (K ontingente) bleiben 

dadurch unverändert, w ofür der Saatgutabgeber und 

der baatgutempfänger solidarisch hatten.

§ ‘V

Zur Durchführung des Verkehres mit Getreide
saatgut zwischen den Kreisen und zur Verwertung der 

gesamten oder eines Teiles der Ernte von Saatzucht

u. Saatüauw irtschaften werden die Landwirtsohatts- 
gesellschaften m Lublin, Kielee, R adom  und Petrikau 

ermächtigt, Oriyinalzuchtyetreide, Nachbau von solchem 

und andere bewährte Getreidesoiten direkt, ohne Z w i 
schenhändler, vom Produzeuteu anzukaufen und au 

Landwirte  zur Benützuny als Saatyu t m deren eigenen 

Wirtschaften abztigeben

§ s.
Zu  diesem Z w ecke  haben die genannten Laud- 

wirtsehafisgesellsohaften dem M. G. G. ein Verzeichnis 

der beabsichtigten Saatgutaukäufer vorzulegen, w el

ches zu enthalten hat: Name des Produzenten, Menge, 

Art, Sorte (ob Origiualzüohtung, Nachbau oder anderes 

Getreide) und den Produktiousort des geernteten Saat

gutes, Euilagei'iingsort und die auzukaufuude Menge.

§ 4.

Die Landwirtschaftsgesellschaften erhalten als 

Bew illigung  der Saatguteinkäufe iür jeden derselben 

vom  M. G. G. eine Einkaufsberechtiuuny, die vom

Kom m ando jenes Kreises, in dem der A n k a u f  erfolgen 
soll, zu vidieren ,st. Diese Einkaufsbej-eohtigung dient 

gle ichzeitig  auch als A usfuhrbew ill igung  aus dem be
treffenden Kreise und als Trausportbesoheinigiing.

Die Landwirtschaftsgesellsohaften sind berech
tigt, hiebei bis K G.- per 100 kg. über den jeweils 
geltende.. Ubtruahmspreis, einschliesslich event. fest
gesetzter Zu- und A bschläge  den Saatgutproduz.nten 
zu bezahlen. Hiebei muss jedoch  der höhere Aubauw ort 
dieser Sorten, sorgfältigere Behandlung am Felde, bei 
der Ernte und bei der R ein igung  nach dem Drusche, 
dieseii Zuschlag  gerechtfertigt erscheinen lassen.

Jeder Saatgutaukauf j$t bei Durcnfbhruny des 

Abtransportes dem K om m an do jenes Kreises, in dem 
das Saatgut produziert wurde, und dem M. G. G. 

anzuzeiyen.

§ 5-
Durch diese öaatgutankäufei^der Landwirtschafts- 

gesellschatten w ird  die dem Verkäufer zur A b lie fe 
rung vorgeschriebeue Getreidem enge (K ontingent) 

um jenes Quantum, das er als Saatgut an die Land- 

wirtschaftsgesellsohaft verkauft hat, verringert.

§ ti-
Die Laudw ii tschaftsgesellsohafteu sind verpflich

tet, dem M. G. G. bm W'intergetri-ide bis zum lo .  Okto

ber, bei Sommergetreide bis zum 1. April anzuzeigen, 

an wen sie dieses anyexaufte Saatyu t abyeyeben 

hauen.

Diese A n ze ige  hat genau zu enthalten. Aaine 

des Saatgutempfängörs, Kreis, Gem einde und Ort

schaft, iu welcher der Wlrtschait.sbetrieb, der dieses 
Saatgut verbraucht hat, gelegen ist, dessen Grobe, 

ferner die A rt  und M enge des Saatgutes, welches der 

E m pfänger erhalten hat und aus weichem bewilligten 
A n k a u f  dieses herstammt.

Die Landwirtschaftsgesellschaften sind berechtigt 

zur D eckung mrer R egien  einen Zusch lag bis 2 K pro 

1ÜQ kg über den von ihnen bezahlten Ankaufspreis 
Von den Saatguteinptängern einzuheben, übernehmen 

aber die Gew ahr, dass dieses Getreide ausschliesslich 

für Saatzwecke verwundet wird und bezüglich Her

kunft und Qualität der an Saatgut zu stellenden A n 

forderungen voll  eutspr'cht.

§ 7.
Die Em pfänger von Saatgut durch die Laudwirt- 

schaftsgcsellschatten haben, außerhalb der ihnen zur
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Alllieferung vorgescliriebenen Getreidemengen (K ontin 

gente) so  viel vollwertiges Konsum getreide wie sie an 

Saatgut erhalten hahen, als ..Saatgut Äqu iva lent", der
jboen  voTg(..,ehriebeuen A bliefm ungsst. Ile ahzDfceben

I )ies hat mit fjur nächsten • atnf u m  T a g  des 
Saatguthezuges folgendem EinILet< m ngsrate zu erfol
gen. Diese Saatgut - Äquivalente könucn in einer 

beliebigen Getreideart, geh istet werden. Für die El 
tiillung dieser Verpflichtung hattet mit dem riaatgut- 

empfuiiger auch die Landw irtsehaftsgpsellscliaft, die 

das Saatgut g e is te r t  hat.

§ a
Es kann einer Land Wirtschaftsgesellschaft be

willigt werdet), das von ihr angekaufta  Saatgut oder 
die E inkauisbereehtigung inetiir einer anderen 4<y 
genannten Landw. irtschattsgesidI.scha(teil abzu treten. 
D am it gehen an die übernehmende GeselKchatt auch 

alle Verpflichtungen über.

§ s.
Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen hat 

unbeschadet der eventuellen B estrafung den E ntzug  

der Einkauisbereehtigung zur Folge.

§ 10.
Die nach den §§ d. 4 und 6 erforderlichen Ein

gaben bezw. A nzeigen  nach vorgeschrcebeneni Formu

lare müssen genau eiugelialten werden.

8.

K u n d m a c h u n g .  

Regelung des Verkehres mit Getreide und 

Muhlprodukten.

Gemäss Vdg. des Arineeoberkommandauten vom 
f l .  J m n  JÜlli (V d g  Bl. deiü-k. ui k. M V. in Polen 

Nr. (i 1) wurde ungeordnet:

§  1. Beschlagnahm e.

Getreide und Müllereiprodukte aller A rt  der 

Ernte des Jahres i 916,. sow ie  etwa vom  Vorjahre noch 

verbliebene Restbestäude so lcher Produkte, sind zu 

Gunsten der Mil Verw altung beschlagnahmt.

Als Getreide im Sinne dieser Vdg. gelten: 

Weizen. Roggen. Gerste. Hafer, Mengfrucnt, Buchweizen, 

und H irse

§  ?  W irkung der Beschlagnahm e.

Die Beschlagnahme hat die W irkung, dass die

beschlagnahmten Gegenstände ohne B ew illigung  des 

l\reiskommandos weder verarbeitet, verbraucht, ver

futtert noch veräussert werden dürfen. Rechtsgesohäl- 

te, die gegen dieses Verbot verstossen, sind ungiltig, 

dsgl. auch alle vor Beginn ner W irksamkeit dieser 

Vdg. abgeschlossenen Geschäfte 11 und 12 der 

obziuierten Vdg.) • '

§  3. Von der Beschlagnahm e sind ausgenommen

Für Produzenten:

a) das für den Herbfeh- und Erühjahrsaubau 
ertorderbche Saatgut.

b) die zur u,rnährung der im gemeinsamen 

Haushalte des Produzenten lebenden Angehörigen , der 
Angestellten und des Gesindes notwendigen Mengen.

c) die zur E rhaltung des eigenen, sowie des 
V^ehstandes der A ngestellten  und des Gesindes not
w endigen  Mengen,

b) und o) unter E nthaltung des durch eine ab
gesondert herablangeude Vdg. normierten Höohtsaus- 
inasses.

§  4 Aufoew anrung.

Die Produzenten sind zur sachgemässen A u fb e 

wahrung ihrer Produkte verpflichtet. Falls dies der 
Produzent lucht seihst zu bewerkstelligen in der 
Lage ist, hat das Kreiskommando die Einlagerung auf 
Kosten und Gefahr des 4’ roduZenten zu besorgen.

Getreide etz. welches mit der A bsicht  es zu ver

bergen oder offenkundig unsaehgemäss eingelagert 

wurde, verfällt de-n lvouliskation ohne Entschädigung.

§ 5. Druschzwang.

Der Besitzer vou Getreide ist verpflichtet, den 

Drusch mit möglichster B eschleunigung vorzuneh

men. Das Kreiskommaudo kann hietür eine Frist be

stimmen uud nach fruchtlosem A bläufe dieser Frist 
aut Kosten und Gefahr des Besitzers das Getreide 

ausdrescheu lassen uud zu diesem Z w ecke  seine W irt- 

schaftsraume und die Mittel seines Betriebes iö A n 
spruch nehmen.

§ 6. Ablieferungspflicht.

Den Produzenten werden festbestimmte Mindest 

mengen (Kontingente) zur A b lie fe iu n g  au die Militär- 

Verwaltung innerhalb festgesetzter Term ine vorge- 

schrieben. Aus diesem K ontingent werden ln erster



6 Nt. 14.

Linie die Städte Dabrowa, Piotrkow, Kielce; Kadom 
uud Lubliu und die Industriezentern in den Kreisen 

Dabrowa, Olkusz, Konsk uud Opatow versorgt werden

Die nicht oder nicht rechtzeitig erfolgte A b lie 
ferung wird mit einer Geldstrafe' von K 3 0 -  per 100 
kg. rückständigen Kontingentes in barem oder im 

Kalle der Zahlungsunfähigkeit, in Naturalien belegt 

Die .Bezahlung der Geldstrafe enthebt n ullt  von der 
Licferungspfli.dit.

Die Gemeinde und Ortsvorsteher haben die reSt 

lose und zeitgemässe A blie ferung der K ontingente  zu 

überwachen. Vernachlässigungen dieser Kliieht werden 
auf Urund des § 12 dieser Vdg. geahndet.

Die Hölu der Kontingente wird in einem spä
tem  Zeitpunkte bekauutgegeben werden. Einiieieruu- 

gen vor deiiuitiver Zuw eisung der K ontingente  wer
den von den Magazinen schriftlich bestätigt und 

zählen auf das Kontingent.

Zwergwirtschafteu unter 4 M orgen  sind von 

der Lfeferungspilioht befreit.

§ 7. Verw ertung des Exkontingentes.

Die nach Deckung des eigenen Bedarfes ad § 3 

uud des Kontingentes ad § t  bei den Produzenten 

Vgrbleibeude.n Überschüsse (Exkonlingeub) werden zur 
Ernährung der im Kreise befindlichen (N ichlprodu- 

zeuten, mit Ausnahme der im jj G angetulirteiij fcKädte, 

und lndustriezenteru belassen.

Die Versorgung derselben wird durch eine be

sondere Vdg. geregelt.

§  8. Übernahm spreise.

Die Übernalimspry.ise werden wie fo lgt  für 100 

kg festgesetzt:

lur Weizen .  . . . . K ßjj.
„ K o g g e n ............................. . n 21J: ,
,  B r a u g e r s t e .......................................  o2.
n K u t t e r g e r s t e ............................... „ “  ■

t „ llafeb  .................................   40
Mätigfruclit. . . . f* -<
B u c h w e i z e n .............................. „ 40

„ H i r s e ..................................  n 06

Die von der M il -V erw a ltu n g  übernommenen 

Mengen werden bar bezahlt.

g 9. Präm ien fü r Ab lieferuug bis 15. November 1916.

Kür das bis 15. N ovem ber 1316 abgelieferte 

Getreide (mit Ausschluss von Buchwc'feert und Hirse; 

erhöhen 's ich  die ob igen  Prai'se um K 2. I W  100 kg.

§  10, Abzüge fü r  rundere Qualität

Die Preise beziehen sich auf gute, trockene 
W are, m der Ü'm Gen. Gouv- üblichen Durohschiiitts- 
ijualität. Bei geringerer Qualität tritt eine entspre
chende Preisminderung ein

D ie 'Q u a litä t  stellt das ': LJberuahmsorgan fest. In 

Streitfällen entscheidet die L andw . A bte ilun g  des 

betreffe ii den ‘Krhisko mm andos.

§  11. Ubernaiim sstelie, Abzüge fü r Verladung und 

T ransport.

Die Preise Verstehen sich ab der vom Kieio- 

kom m anuo b stimmten Überuahmsstelle.

W ird das Getreiae am H ew nm orte übernommen, 

weil der Besitzer nachweisbar ausserstande ■ ist, den 
Transport zu r  Dbemahmsstelle durclizufuhren, so tritt 

ein Preisabschlag eh‘i, der für M  t8 0  kg. je nach 
der Entfernung »As Gewiuuortes vun der IJber- 

liahmsstelie, fo lgend bemessen wird:

bei Entfernungen bis einschliesslich 10 km. . K 1 

uei Entleimungen von mehr als 10 km. . K  2.

§ 12. Strafbestim m ungen.

Übertretungen dieser Vdg. oder einer auf Grund 

derselben erlaSStellen Vorschritt werden vom Kreis- 
koinmaudo, so fem e die Handlung nicht unter eine 
Strengere Htrafb.esiummung iällt, mit Geldstrafen bis zu 

K  6 0 0 0 -  oder mit Arrest bis zu G Monaten bestrafe.

Neben üer F re ihe itsstra fe  Kann eine Geldstrafe 

bis zu K 3000. verhängt werden. 

£  13. W irksam keitsbeginn.

Diese Verordnung tritt mit L, AuguM  in Kraft.

per K- u. R. K relsKoynmandayit:

A D O L F  S C  H A L L E R  *>• i-

O bers t .


